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- I N F O R M A T I O N - 
 
für die Versicherten der  

Pensionskasse der BOGESTRA kl. VVaG  
 

 

Im Folgenden erhalten Sie einige wichtige Informationen über Ihre 

betriebliche Altersversorgung im Durchführungsweg Pensionskasse: 

 

1. Vertragspartner  

2.  Leistungen / Bedingungen 

3.  Portabilität 

4. Laufzeit der Versicherung 

5. Steuerliche Behandlung 

6. Risiken / Überschussbeteiligung 

7. Kapitalanlage 

8. Garantieelemente 

9. Hinweise zur Datenschutz-Grundverordnung 

10. Anbieterkennzeichnung / Aufsichtsbehörde / Zulassung 

 

 

1.  Vertragspartner 

 

Ihr Arbeitgeber, die Bochum-Gelsenkirchener-Straßenbahnen AG, ist gemäß 

Tarifvertrag verpflichtet, Sie bei der Pensionskasse der BOGESTRA (im 

folgenden „Kasse“ genannt) zur Mitgliedschaft anzumelden.  

Mit der Mitgliedschaft wird  zwischen Ihnen und der Kasse gleichzeitig auch 

ein Versicherungsverhältnis begründet. 

Die Kasse ist im Sinne des § 53 Versicherungsaufsichtsgesetz ein kleinerer 

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit mit Sitz in Bochum, Deutschland.  

 

 

2.  Leistungen/Bedingungen 

 

Für das Versicherungsverhältnis gilt die Satzung der Pensionskasse in ihrer 

jeweils gültigen Fassung. Eine genaue Beschreibung aller Ansprüche, Rechte 

und Pflichten ergibt sich aus den Versicherungsbestimmungen, die in der 

Satzung enthalten sind. Zur Einsicht in diese satzungsgemäßen Bestimmungen, 

ist im Intranet der BOGESTRA AG die aktuelle Satzung der Pensionskasse 

unter dem Menüpunkt  „/Organisation/BAV“  hinterlegt.  

Die Kasse hat den Zweck, im Falle des Alters oder der Erwerbsminderung den 

Mitgliedern und nach deren Tod den Hinterbliebenen Versorgungsleistungen zu 

gewähren. 

Bei den Kassenleistungen wird satzungsgemäß nach Arten unterschieden: 

- Altersrente 

- Erwerbsminderungsrente 

- Hinterbliebenenrente. 

Die Leistung einer Altersrente wird lebenslang gewährt. Die Leistung der 

Erwerbsminderungsrente wird bis zum Erreichen der Regelaltersrente gewährt. 

Eine Hinterbliebenenrente als Witwe/r wird bis zu einer evtl. Wiederheirat 

gewährt, ansonsten lebenslang. Eine Waisenrente wird für die Dauer einer 

Ausbildung, maximal befristet bis zum 25. Lebensjahr gewährt. 

Im Einzelfall können Kürzungen oder auch Erhöhungen der Leistung anfallen, 

die je nach Leistungsbeginn und –art ermittelt werden. Berechnungstabellen 

hierzu sind der Satzung gemäß § 19 bzw. dem Technischen Geschäftsplan zu 

entnehmen. 

  

Der monatliche Pflichtmitgliedsbeitrag beträgt 2,5% des zusatzversorgungs-

pflichtigen Monatsentgelts und wird nach der zurzeit gültigen betrieb-

lichen Vereinbarung vom Trägerunternehmen getragen.  

 

Im Rahmen einer Entgeltumwandlung (Gehaltsumwandlung) können alle 

Beschäftigten der BOGESTRA AG steuer- und sozialabgabenfreie Beiträge 
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aufwenden, um eine zusätzliche Altersvorsorge zu erwerben.   

Dazu ist eine Vereinbarung mit der BOGESTRA AG erforderlich. 

 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

  

 

3.  Portabilität 

 

Gemäß den Regelungen des § 12a der Satzung besteht das Recht zu Übertragung 

von unverfallbaren Anwartschaften. 

Eine aufzunehmende Anwartschaft wird als entrichteter Einmalbetrag wie ein 

Zusatzbeitrag behandelt. Das Mitglied erhält eine schriftliche Mitteilung 

über die Höhe der daraus entstehenden Anwartschaft. 

Eine abzugebende Anwartschaft muss innerhalb eines Jahres nach Beendigung 

des Arbeitsverhältnisses beim Trägerunternehmen schriftlich von der Kasse 

verlangt werden. Der Übertragungswert entspricht dem für die Anwartschaft 

gebildeten Kapital im Zeitpunkt der Übertragung.  

  

 

4.  Laufzeit der Versicherung 

 

Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tag der Aufnahme in die Kasse und endet, 

wenn eine der Voraussetzungen zum Erlöschen der Mitgliedschaft gem. der    

§§ 6 oder 8 der Satzung eintritt. 

Im Falle der Fortführung des Versorgungsverhältnisses durch eigene Beiträge 

nach Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses besteht der Schutz-

mechanismus der Arbeitgeberhaftung für diese Beiträge nicht mehr. 

 

 

5.  Steuerliche Behandlung /Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge 

 

Die Rentenleistungen gehören gemäß Einkommensteuergesetz zu den Einkünften 

und sind grundsätzlich zu versteuern.  

Die Art der steuerlichen Behandlung hängt von der Versteuerung der vom  

Arbeitgeber bei der Kasse eingezahlten Beiträge ab.  

Bis zum 31.12.2001 hat der Arbeitgeber die Beiträge versteuert an die Kasse 

bezahlt. Seit dem 01.01.2002 werden die Beiträge steuerfrei entrichtet.  

 

Für die Versteuerung der Rentenleistungen bedeutet dies, dass der Anteil 

der Rentenleistungen, der auf versteuert eingezahlte Beiträge beruht, nur 

mit dem Ertragsanteil zu versteuern ist. Dies sind die Ansprüche aus 

Beiträgen bis 31.12.2001. 

Der Anteil der Rentenleistungen, der auf steuerfrei eingezahlte Beiträge 

beruht, ist mit dem individuellen Steuersatz des Versicherten voll zu 

versteuern. Dies sind die Ansprüche aus Beiträgen ab 01.01.2002. 

 

Auf die monatlichen Rentenleistungen ist der volle allgemeine Beitragssatz 

sowie der jeweilige Zusatzbeitrag zur Kranken- und Pflegeversicherung der 

Rentner zu zahlen, wenn die monatlichen Versorgungsbezüge ein Zwanzigstel 

der Bezugsgröße nach § 18 SGB IV übersteigen.  Zu berücksichtigen ist 

hierbei ein Freibetrag, der von der Krankenkasse per 

Zahlstellenmeldeverfahren übermittelt wird. Die Kasse als zuständige 

Zahlstelle hat die Beiträge einzubehalten und an die jeweilige Krankenkasse 

abzuführen. 

 

Nach § 22 a EStG sind wir als Pensionskasse verpflichtet, alle gezahlten 

Renten an die Zentrale Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA) bei der 

Deutschen Rentenversicherung zu melden (Rentenbezugsmitteilung). 

Zeitgleich erhalten die Rentner eine Mitteilung über die gemeldeten Daten. 

 

Verbindliche Auskünfte über die steuerrechtliche Behandlung von Beiträgen 

oder Versorgungsleistungen dürfen außer dem zuständigen Finanzamt nur die 

im Steuergesetz bezeichneten Personen (insbesondere Steuerberater) 

erteilen. Wir sind nicht befugt, steuerliche Beratungen zu tätigen. Für die 

Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Information sowie für Angaben zu 

steuerlichen Fragen übernehmen wir keine Haftung. 
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6. Risiken / Überschussbeteiligung 

 

Im Rahmen der betrieblichen Alterversorgung trägt die Kasse finanzielle, 

versicherungstechnische und sonstige Risiken. 

Durch aktives Management wird die Begrenzung, Vermeidung und Streuung von 

Gefahren gewährleistet. Die Vermögensanlage wird permanent überprüft und 

falls notwendig angepasst, um den aufsichtsrechtlichen Sicherheits-

anforderungen Rechnung zu tragen. 

Das Beitragsaufkommen und die Erträge aus der Vermögensanlage werden zur 

Leistungsgewährung und ggf. zur Zuführung zur gesetzlich erforderlichen 

Verlustrücklage verwandt.  

Etwaige weitere Überschüsse sind der Rückstellung für Beitrags-

rückerstattung zuzuführen. Diese Rückstellung ist zur Erhöhung der 

Leistungen, zur Erweiterung der Leistungsarten oder zur Ermäßigung der 

Beiträge oder für die genannten Zwecke zugleich zu verwenden. Die näheren 

Bestimmungen über die Verwendung der Rückstellung trifft aufgrund von 

Vorschlägen des Verantwortlichen Aktuars die Vertreterversammlung. 

 

Zum Schutz der Anwartschaft bestehen Mechanismen wie die Subsidiärhaftung 

des Arbeitgebers sowie die Absicherung durch den Pensions-Sicherungs-

Verein.  

Für Anwartschaften, im Falle der Fortführung des Versorgungsverhältnisses 

mit eigenen Beiträgen nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis 

geleistet werden, besteht ein solcher Schutz nicht. 

 

 

7.  Kapitalanlage 

 

Die Kasse beachtet bei der Verteilung der Anlagemittel auf Anlagearten, 

Schuldner und Objekte, die den einschlägigen gesetzlichen Vorschriften und 

aufsichtsbehördlichen Anforderungen entsprechen.  

Festverzinsliche Papiere bilden den Schwerpunkt. Daneben erfolgen im 

Wesentlichen Anlagen in Immobilien, Hypotheken- und Grundschuldforderungen, 

Darlehen, Investmentanteile und Aktien. Die Vermögensanlage zielt darauf 

ab, die übergeordneten im Versicherungsaufsichtsgesetz formulierten 

Anlagegrundsätze der Sicherheit, Rentabilität, Liquidität, Mischung und 

Streuung dauerhaft zu erfüllen. 

 

 

Erweiterte Auskunftspflichten gegenüber den potentiellen und tatsächlichen 

Versorgungsempfängern gemäß § 234m Absatz 2 Nr. 3 VAG und § 234n VAG in 

Verbindung mit der EU-Offenlegungsverordnung 

 
Die Pensionskasse der Bogestra VVaG verfolgt als kleiner Versicher-

ungsverein keine explizite Nachhaltigkeitsstrategie und hat auch keine fest 

definierten Nachhaltigkeitsgrundsätze in die Kapitalanlage integriert. 

Gleichwohl misst sie der Einbindung von Nachhaltigkeitsaspekten in 

Investitionsentscheidungen eine hohe Bedeutung bei. Sie fühlt sich den 

Zielen nachhaltigen Handelns sowohl im Rahmen ihrer Kapitalanlagen als auch 

ihres sonstigen Wirkens verbunden. Die Darstellung und Erläuterung von 

gesetzlich verankerten und im Sinne eines sorgfältigen Geschäftsbetriebs 

erforderlichen Verfahrensweisen stellt jedoch ausdrücklich kein Bewerben 

ökologischer oder sozialer Aspekte des Altersversorgungssystems im Sinne 

der Artikel 8 oder Artikel 9 der Offenlegungsverordnung dar.  

Soweit es der Pensionskasse möglich ist, werden Anlagen in Unternehmen 

getätigt, die einen positiven Beitrag zum Schutz von Mensch und Natur 

leisten und so den ESG-Kriterien entsprechen.  

Die PENSIONSKASSE berücksichtigt bislang keine negativen Auswirkungen ihrer 

Investitionsentscheidungen im Sinne des Artikels 4 Abs. 1b) der 

Offenlegungsverordnung. Die Pensionskasse berücksichtigt weder für sich 

selbst noch für ihre Investitionsentscheidungen Nachhaltigkeitsrisiken im 

Sinne der Art. 3 und 6 der Offenlegungsverordnung. 

Die Pensionskasse zielt auf eine langfristige Kapitalanlage, dabei handelt 

es sich um eine kollektive Kapitalanlage. In der Vergangenheit hat die 
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Pensionskasse bereits ethische Aspekte einer Bedeutung zukommen lassen. Den 

Anforderungen an die Offenlegungsverpflichtungen nach der Taxonomie-

Verordnung kann aber aktuell aufgrund der bereits o. g. Gründe nicht 

nachgekommen werden. 

Nachhaltigkeitsrisiken in der Kapitalanlage werden im Rahmen des von der 

Aufsichtsbehörde BaFin veröffentlichten Merkblattes zum Umgang mit 

Nachhaltigkeitsrisiken vom 20.12.2019 unter Beachtung des 

Proportionalitätsprinzips angemessen analysiert und – falls erforderlich – 

mit entsprechenden Maßnahmen belegt. 

 

Unser aktueller Geschäfts- und Lagebericht sowie weitere Details stehen bei 

der BOGESTRA AG auf den Intranetseiten unter „/Organisation/BAV“ und im 

Internet „https://www.bogestra.de/ueber-uns/pensionskasse“ zur Verfügung. 

 

 

8. Garantie- und Leistungselemente 

 

Der Rentenanspruch wird nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik 

aus dem bis zum Rentenbeginn gebildeten Versorgungskapital gebildet. Die 

hierzu korrespondierenden Verrentungsfaktoren unter Berücksichtigung des 

Alters sind Teil der Satzung der Pensionskasse. Die Satzung wird jedem 

Mitglied auf Anfrage zugesandt bzw. im Intranet / Internet bereitgestellt. 

 

 

9. Hinweise zur Datenschutz-Grundverordnung 

 

Datenschutzbeauftragter ist  

Herr Gisbert Schulte 

Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG 

Universitätsstraße 58 

44789 Bochum 

Telefon: 0234 3032234. 

 

Es werden personenbezogene Daten der Versicherten erhoben und verarbeitet 

zu dem Zweck, im Falle des Alters oder der Erwerbsminderung den Mitgliedern 

und nach deren Tod den Hinterbliebenen Versorgungsleistungen zu gewähren 

(Art und Umfang sind durch die Bestimmungen der Satzung geregelt): 

 Bestandsverwaltung der Versicherungsnehmer 

 Entwicklung und Fortschreibung des Leistungsanspruchs aus der 

Versicherung 

 Abwicklung der Leistungen aus der Pensionskasse (dazu gehört u.a. 

Berechnung der Leistungen) 

 Berechnung von Versorgungsausgleichen 

 Bearbeitung von Zahlungsansprüchen Dritter (z.B. Pfändungen)  

 Erfüllung gesetzlicher Aufzeichnungspflichten.  

 

 

10. Anbieterkennzeichnung / Aufsichtsbehörde / Zulassung 

 

Pensionskasse der BOGESTRA kl. VVaG 

Universitätsstr. 58 

44789 Bochum 

Tel.: 0234/303-0 

 

Zuständige Aufsichtsbehörde: 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 

Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn 

 

In welchem europäischen Mitglieds- bzw. Vertragsstaat wurde die Zulassung 

erteilt? Die Zulassung wurde in Deutschland erteilt. 

 

 

Weitere Informationen, z. B. über Versorgungsleistungen und Zahlungs-

modalitäten der Kasse, können bei Interesse angefordert werden.  


